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vor Ihnen liegt die letzte Ausgabe unseres städtischen Amtsblatts 
„Almosenturm“ für das Jahr 2021. Das gibt mir die Gelegenheit, 
Ihnen noch einige wenige abschließende Gedanken und Anliegen 
mit auf den Weg in die weihnachtlichen Feiertage und in die Zeit 
des Jahreswechsels zu geben.

Das zu Ende gehende Jahr hat uns erneut viel Einsatz und vor allem Durchhaltever-
mögen abverlangt. Schweren Herzens mussten wir akzeptieren, dass Beschränkungen 
weiterhin not-wendig und lieb gewordene Gewohnheiten sowie menschliche Nähe 
keine Selbstverständlichkeiten waren. Das brachte viele von uns beruflich, aber auch 
privat an unsere Grenzen.

Besonders schwer war das für unsere Kinder und Jugendlichen, an die ich mich jetzt 
ganz ausdrücklich wenden möchte. Sie mussten und müssen wegen der Pandemie 
viele Einschränkungen und auch Zumutungen hinnehmen. Sie sind die Altersgruppe 
unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in der Pandemie viel zu wenig in den Blick 
genommen wurde. Trotzdem haben sie Vieles ertragen und auch mitgetragen. 

Deswegen sage ich hier ein besonderes „DANKE“ an unsere Kinder und Jugendlichen. 
DANKE, dass Ihr durchgehalten habt! DANKE, dass Ihr Euch solidarisch gezeigt habt! 
DANKE, dass Ihr das mitgetragen habt! DANKE, dass Ihr viel Fantasie entwickelt habt, 
um irgendwie und miteinander durch diese schwere Zeit zu kommen!

Danken möchte ich auch allen anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die im Jahr 2 
der Pandemie viel Gutes für ihre Mitmenschen und für unsere Gesellschaft getan haben: 
unseren beiden Freiwilligen Feuerwehren in Obernburg und Eisenbach, dem THW 
Ortsverband Obernburg, dem BRK-Kreisverband Miltenberg-Obernburg insbesondere 
für den Betrieb der Impf- und Testzentren in unserem Landkreis. Vielen Dank an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern 
für ihren unermüdlichen Dienst an erkrankten Mitmenschen. Vielen Dank an die 
Damen und Herren des Stadtrats für die konstruktive Zusammenarbeit. Und vielen 
Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung und 
den städtischen Einrichtungen für ihre Arbeit zum Wohl unserer Stadt und ihrer 
Einwohner.

Abschließend wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2022 
voller Hoffnung und Zuversicht.

Ihr Bürgermeister

Dietmar Fieger
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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Obernburg a.Main

Mitteilungsblatt Almosenturm
Stadtverwaltung Obernburg

Telefon: 0 60 22 / 61 91 0 • Telefax: 61 91 59 • E-Mail: mail@obernburg.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr • Dienstag von 14.00 – 16.00 Uhr,

Donnerstag von 14.00 – 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

- Amtliche Mitteilungen -

Öffnungszeiten Rathaus von Weihnachten bis Neujahr
Bitte beachten Sie: 

am 24.12. und am 31.12.2021 bleibt die Stadtverwaltung geschlossen.
Die Bürgerinnen und Bürger werden wegen der Pandemie gebeten, 

das Rathaus an allen anderen Tagen nur nach Vereinbarung eines telefonischen 
Termins zu besuchen. Vielen Dank!

Sei erreichen die Stadtverwaltung zu den üblichen Öffnungszeiten 
Montag – Freitag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 14 – 16 Uhr und 

Donnerstag von 14 – 18 Uhr unter der Tel. 6191-0
Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Ihre Stadtverwaltung

Bekanntmachung
Neuaufstellung des Bebauungsplans „Mainanlagen“

Bekanntgabe des Aufstellungsbeschlusses und öffentliche Auslegung gemäß
§2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat der Stadt Obernburg a.Main hat in seiner Sitzung vom 30.09.2021 beschlos-
sen, einen Bebauungsplan „Mainanlagen“ aufzustellen. Das Plangebiet umfasst den 
Uferbereich des Mains zwischen der Kanuanlegestelle „Gelbe Welle“ im Norden und der 
Mainbrücke Staatsstraße 2308 sowie der südlich angrenzenden Flurstücke Nr. 8679, 8680, 
8682, 8682/1, 8678 und teilweise Nr. 8622/8 beidseits des Fahrradweges „Mainradweg. 
Der Planungsraum wird im Westen durch die Bundesstraße B 469 und im Osten durch die 
Uferlinie des Mains begrenzt.
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Bild 1 – Umgriff Bebauungsplan
Die Aufstellung beinhaltet im Wesentlichen die Schaffung der planerischen Vorausset-
zungen zur städtebaulichen Neuordnung im Bereich des Sondergebietes Mainanlagen. 
Mit dem Bebauungs- und Grünordnungsplan „Mainanlagen“ möchte die Stadt Obernburg 
zu einer deutlichen Aufwertung und Erlebbarkeit des Mainufers zwischen den Brücken-
auffahrten und der Kanuanlegestelle beitragen.
In das Plangebiet werden die südlich angrenzenden Flächen einbezogen, die als Festplatz, 
Parkplatzgelände und Wohnmobilstellplatz genutzt werden. Die Mainaue bietet Potenzial 
zur Schaffung eines attraktiven und stadtnahen Landschaftsbereiches mit Freizeitflächen, 
die für die Bewohner der Stadt und Touristen von Bedeutung sind. 
Um die Öffentlichkeit über Ziel und Zweck der Planung zu informieren und ihr Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben, führt die Stadt Obernburg a.Main die öffentliche Auslegung 
des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), neugefasst 
durch Bek. v. 3.11.2017 I 3634, durch. Die Planung liegt mit Begründung in der Zeit vom

03.01.2022 bis 18.02.2022
im Bauamt der Stadt Obernburg a.Main, Rathaus, Zimmer D.02 (Dachgeschoss), Römer-
straße 62 - 64, 63785 Obernburg a.Main, während der Öffnungszeiten (Montag - Freitag 
von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr, Dienstag 14.00 Uhr - 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 
Uhr - 18.00 Uhr) öffentlich aus. Die Unterlagen können während des o.g. Zeitraums auch 
online unter 
http://www.obernburg.de/wirtschaft-verkehr/stadtentwicklung/ eingesehen werden.
Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
Stellungnahmen, die nicht innerhalb dieser Frist eingehen, bleiben bei der Beschluss-
fassung unberücksichtigt, sofern die Stadt Obernburg a.Main deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans 
nicht von Bedeutung ist (§ 4 a Abs. 6 BauGB). Stellungnahmen zum Bebauungsplan sind 
schriftlich oder zur Niederschrift an das Bauamt der Stadt Obernburg a. Main, Postfach 
11 02 07, 63778 Obernburg a. Main zu richten. 
Obernburg a.Main, 16.12.2021
Fieger
1. Bürgermeister
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Bekanntmachung
Änderung des Flächennutzungsplanes „Mainanlagen“

Bekanntgabe des Aufstellungsbeschlusses und öffentliche Auslegung gemäß
§2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat der Stadt Obernburg a.Main hat in seiner Sitzung vom 30.09.2021 beschlos-
sen, einen Bebauungsplan „Mainanlagen“ aufzustellen. Das Plangebiet umfasst den 
Uferbereich des Mains zwischen der Kanuanlegestelle „Gelbe Welle“ im Norden und der 
Mainbrücke Staatsstraße 2308 sowie der südlich angrenzenden Flurstücke Nr. 8679, 8680, 
8682, 8682/1, 8678 und teilweise Nr. 8622/8 beidseits des Fahrradweges „Mainradweg. 
Der Planungsraum wird im Westen durch die Bundesstraße B 469 und im Osten durch die 
Uferlinie des Mains begrenzt.

Bild 1 – Umgriff Flächennutzungsplan
Aufgrund der Angebotserweiterung im Park-, Erholungs- und Freizeitbereich muss auch 
der rechts-gültige Flächennutzungsplan mit letztem Stand vom 15.02.17 im Rahmen der 
Berichtigung angepasst werden, da die festgelegte Art der Nutzung in ein sonstiges Son-
dergebiet mit Zweckbestimmung Mainvorland, Festplatz, Freizeit-,Erholungs- und Gastro-
nomiebereich geändert wird.
Um die Öffentlichkeit über Ziel und Zweck der Planung zu informieren und ihr Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben, führt die Stadt Obernburg a.Main die öffentliche Auslegung 
des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), neugefasst 
durch Bek. v. 3.11.2017 I 3634, durch. Die Planung liegt mit Begründung in der Zeit vom

03.01.2022 bis 18.02.2022
im Bauamt der Stadt Obernburg a.Main, Rathaus, Zimmer D.02 (Dachgeschoss), Römer-
straße 62 - 64, 63785 Obernburg a.Main, während der Öffnungszeiten (Montag - Freitag 
von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr, Dienstag 14.00 Uhr - 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr 
- 18.00 Uhr) nach vorheriger Terminvereinbarung zur Einsichtnahme öffentlich aus. Die 
Unterlagen können während des Zeitraums auch online unter 
http://www.obernburg.de/wirtschaft-verkehr/stadtentwicklung/ einge-sehen werden.
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Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
Stellungnahmen, die nicht innerhalb dieser Frist eingehen, bleiben bei der Beschlussfas-
sung unberücksichtigt, sofern die Stadt Obernburg a.Main deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht 
von Bedeutung ist (§ 4 a Abs. 6 BauGB). Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 
1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach 
§ 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist mit allen Einwendungen ausgeschlossen, welche im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.
Stellungnahmen zum Bebauungsplan sind schriftlich oder zur Niederschrift an das Bau-
amt der Stadt Obernburg a. Main, Postfach 11 02 07, 63778 Obernburg a. Main zu richten. 
Obernburg a.Main, 16.12.2021
Fieger
1. Bürgermeister

Wasserzählerablesung zum 29.12.2021 
Wichtige Informationen
+++Jetzt Wasseruhren ablesen+++

Die Ablesebriefe wurden am 30.11.2021 an alle Hausei-
gentümer versandt. Wie bereits im letzten Amtsblatt an-
gekündigt bieten wir Ihnen an, Ihren Zählerstand über 
unser Bürgerservice-Portal unter www.obernburg.de 
einfach und schnell ab 01.12.2021 zu melden. 

Ihr Zählerstand (5-stellig, keine Nachkommastellen) ist gewissenhaft über das Online-
Verfahren oder auf dem Ablesebrief einzutragen. Andernfalls wird der Wasserverbrauch 
unter Berücksichtigung bekannter Tatsachen geschätzt und verbindlich gerechnet. Auf 
Ihre bestehende Mitwirkungspflicht gemäß der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung (§15 BGS/WAS) wird ausdrücklich hingewiesen. 
Der Zählerstand ist der Stadtverwaltung bis spätestens Dienstag 29. Dezember 2021 on-
line oder schriftlich mittels Ablesebrief mitzuteilen. Vermeiden Sie bitte durch die derzei-
tige Pandemieentwicklung persönliche Besuche zur Abgabe der Zählerstände im Rathaus. 
Nutzen Sie hierfür unseren Briefkasten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur schrift-
liche Mitteilungen entgegennehmen können. 
Beispiel für Ihren Wasserzähler:  
WICHTIG: Nur die ersten 5 Ziffern 
(siehe Umrandung), 
KEINE Nachkommastellen melden!!
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sofern sie größer als 0, 15 m x 0,30 m sind. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzu
weisen. 

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:
a) Der Grabmaientwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 :1 O unter Angabe

des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der
Symbole sowie der Fundamentierung.

b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente
und der Symbole im Maßstab 1 :1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung,
des Inhalts, der Form und der Anordnung.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1 :10 oder das Aufstellen 
einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten
entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen
eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nicht zustimmungsfähigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln
oder Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung verwen
det werden.

§ 26 Anlieferung

(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist der Friedhofsverwal
tung der genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen.

(2) Die Grabmale oder sonstige baulichen Anlagen sind so zu liefern, dass sie am Friedhofsein
gang von der Friedhofsverwaltung überprüft werden können; Einzelheiten hierzu kann die
Friedhofsverwaltung bestimmen.

§ 27 Fundamentierung und Befestigung

(1) Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (vornehmlich die
Richtlinien für das Fundamentieren und Versetzten von Grabmälern des Bundesinnungsver
bandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauer-Handwerks - Versetzrichtlinien)
so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige
bauliche Anlagen entsprechend.

(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke der
Fundamente sind nach statischen Erfordernissen auszuführen und der Friedhofsverwaltung
auf Verlangen vorzulegen. Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die vorgeschriebene
Fundamentierung durchgeführt worden ist.

(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten.

§ 28 Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssi
cherem Zustand zu halten. Für die Planung, die Ausführung, die Abnahmeprüfung und die
jährliche Prüfung der Grabanlagen durch die Friedhofsverwaltung gilt die „Technische Anlei
tung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA-Grabmal)" der deutschen Naturstein Aka
demie e. V. in der jeweiligen neuesten Fassung. Verantwortlich ist der jeweilige Nutzungsbe
rechtigte. Ergeben sich augenfällige Mängel in der Standsicherheit, so hat er unverzüglich das
Erforderliche zu veranlassen.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon
gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu
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Analyse teilweiser Abbruch Gemeinschaftsunterkunft (GU)Finanzamt Obernburg a. Main mit Bearbeitungsstelle Finanzamtes Nürnberg-Nord
Lageplan und Baufeld
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STAATLICHES BAUAMT ASCHAFFENBURG
CORNELIENSTRASSE 1, 63739 ASCHAFFENBURG, TEL. 06021/393-11, FAX: 06021/393-333, E-MAIL: poststelle@stbaab.bayern.de
FREISTAAT BAYERN

GEZ_VON/AM STAND PLOTDATUMKAP./TITELMASSN.-NR
14.09.21 FA-OBB_imby_Baufeld_a

PLANSTATUS DATEI INDEX

Neubau Finanzamt Obernburg mit Bearbeitungsstelle Finanzamt Nürnberg Nord

LAGEPLAN GRUNDSTÜCK UND MÖGL. BAUFELD
M 1:500

06330 E 0001 0605 / 741 21-5 - 30.10.2019 - -
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Geburten
29.11.2021 Anton Stahl, 29.11.2021
 Eltern: Christina und Philipp Stahl

Sterbefälle

27.11.2021 Dieter Schröter, Im Weidig 10
30.11.2021 Ernst Reis, Im Weidig 6
09.12.2021 Anton Hohm, Rosenstraße 53
10.12.2021 Peter Trierweiler, Bergstraße 1
10.12.2021 Harro Schmitt, Mömlingtalring 80 

Jubilare
Bitte beachten! Wer eine Veröffentlichung seines Geburtstages oder seines Jubiläums 
wünscht, meldet sich bitte mindestens 4 Wochen vor dem Ereignis im Rathaus – 
Einwohnermeldeamt. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist eine persönliche und 
schriftliche Einverständniserklärung mit Unterschrift notwendig. Bei einer gewünschten 
Veröffentlichung im Main-Echo wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Heimatzeitung unter 
www.main-echo/freizeit/erfassen. Eine Veröffentlichung erfolgt nur mit schriftlicher Ein-
verständniserklärung. Veröffentlicht werden, wenn gewünscht, folgende Jubiläen: 70., 
75., 80. und danach jeder Geburtstag; Silberne, Goldene und Diamantene Hochzeit.

Gratulation zum Geburtstag und zum Ehejubiläum
Die Stadt Obernburg gratuliert ihren Bürgerinnen und Bürgern zum 75., 80., 85., 90., 95. 
und dann zu jedem Geburtstag sowie zum 50., 60., 65. und 70. Ehejubiläum.
Wer eine Gratulation NICHT wünscht, wird gebeten, das Rathaus (Büro des Bürger-
meisters, Tel. 619111 oder E-Mail: birgit.lapresa@obernburg.de) zu informieren. 
Vielen Dank.

Das Fundamt meldet:
Laufrad, Kinderhelm und Skateboard. 
Der/die Eigentümer müssen den Ort und das Datum des Verlustes 
konkret benennen können und sich als Eigentümer ausweisen. 
Falls Sie in letzter Zeit etwas verloren haben, fragen Sie im Fundamt un-
ter Tel. 61 91 -28 nach oder kommen Sie während der Öffnungszeiten 
im Rathaus vorbei. Wenn Sie ein Fahrrad vermissen, können Sie im 
Bauhof Tel. 1218  nachfragen.
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- Nichtamtliche Mitteilungen -

Ehrung für 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit
Die Stadt Obernburg gratuliert 
Herrn Hans-Hermann Luthardt 
zur Ehrung für 25 Jahre ehren-
amtliche Tätigkeit. Am 15.12.2021 
wurde Herrn Luthardt von  
Landrat Jens Marco Scherf und 
Bürgermeister Dietmar Fieger  
die Ehrenplakette des Land-
kreises Miltenberg samt Urkunde 
für mehr als 25-jährige aktive,  
erfolgreiche, ehrenamtliche  
Tätigkeit überreicht.  

Insgesamt 54 Jahre war Herr Luthardt für den Jugendring Miltenberg und Aschaffenburg, 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und für die Eisenbahner Verkehrsgewerkschaft 
(EVG) sowie für das Bundesbahnsozialwerk ehrenamtlich tätig. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser engagierten Leistung! 

Problemmüllsammlung
Samstag, 15.01.2022
08.00 – 09.00 Uhr Parkplatz nördlich der Firma Spilger 
09.30 – 10.00 Uhr Parkplatz Johannes-Obernburger-Schule, Oberer Neuer Weg
10.30 – 11.00 Uhr Eisenbach, Parkplatz Kulturhalle 
11.15 – 11.45 Uhr Im Weidig 21a (Städtischer Bauhof)
Problemabfälle sind die in Haushalten üblicherweise anfallenden Kleinmengen von 
Stoffen, die in besonderem Maße gesundheits-, luft-, wassergefährdend, explosiv oder 
brennbar sind. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung im Land-
ratsamt Tel. 09371/ 501-380 oder 501-384 oder 501-385



* Kastanienhof bis 17 Uhr
 Gefl ügelhof Lück bis 12 Uhr

Römerstraße und umliegende Straßen, Kirchplatz, Parkplatz Römergässchen 
(2 Min. Gehweg), Parkplatz Kochsmühle

Achtung: 
Weihnachts-

Wochenmarkt
bereits  

Donnerstag, 
23.12.

Kastanienhof * – Obst & Gemüse

 Fromagerie Geiß – Käse, Nüsse & mehr

 Lützelbacher Ölmühle – Essig, Öle & Senf

 Metzgerei Hellenthal – Reg. Fleisch- & Wurstwaren

 Gefl ügelhof Lück* – Eier, Nudeln & Gefl ügel

Allen Kunden und Freunden ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein gutes neues Jahr 2022.
Nächster Markt:

14
Januar

Freitag

A-Wochenmarkt-Weihnachten-2021_23_12.indd   1A-Wochenmarkt-Weihnachten-2021_23_12.indd   1 10.12.21   13:2110.12.21   13:21
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Wir bedanken uns herzlich
bei allen Mitgliedern,
Sponsoren, Helfern,
Vereinen, Gewerbe-
treibenden und
Bürgern.

Frohe Weihnachten
und ein gesundes,

erfolgreiches
Jahr 2022

Fo
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o 
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k

Fairtrade in Obernburg im Neustart-Modus
Aufgrund der pandemischen Lage ruhen derzeit die Aktivitäten 
beim Steuerkreis Fairtrade. Die Bemühungen zur Zertifizierung 
Obernburgs als Fairtrade-Kommune werden im Jahr 2022  
fortgesetzt, sobald sich die Indzidenz-Zahlen und die Hospitali-
sierungsrate entspannt haben. Weiterhin sind auch Veranstal-
tungen zum Thema geplant wie ein ökumenischer Wortgottes-

dienst, ein Vortrag über den Fairtrade-Handel und eine Lesung. 
Die Aktiven in der Fairtrade-Gruppe wünschen ein frohes Weihnachtsfest und raten zum 
Kauf unter dem Aspekt »fairtrade und regional«.
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Ich wünsche dir Zeit
Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. Ich wünsche dir nur, 

was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen, und wenn du sie 

nützt, kannst du etwas draus machen.
Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und Denken, nicht nur für dich 

selbst, sondern auch zum Verschenken.
Ich wünsche dir Zeit - nicht zum Hasten und Rennen, sondern die 

Zeit zum Zufriedenseinkönnen.
Ich wünsche dir Zeit - nicht nur so zum Vertreiben. Ich wünsche, sie 

möge dir übrig bleiben.
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun, anstatt nach der Zeit 

auf der Uhr nur zu schaun.
Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen, und Zeit, um zu 

wachsen, das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. Es hat keinen Sinn, 

diese Zeit zu verschieben.
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, jeden Tag, jede Stunde 

als Glück zu empfinden. 
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. Ich wünsche dir: 

Zeit zu haben zum Leben!
Elli Michler

Ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2022 - 
das Seniorenteam

 
Die Seniorengymnastikgruppe trifft sich wieder 

am 13. Jan. 2022, 16.30 Uhr im Pfarrheim 
(unter Voraussetzung der geltenden Coronovorschriften).
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Neues VHS-Programm geht online!
Anmeldungen ab 23.12. möglich!
Die Freischaltung für das neue Programm für das Frühjahr 2022 erfolgt online am Don-
nerstag, den 23.12.2021 um 12.00 Uhr auf der Homepage www.vhs-erlenbach.de. Ab 
diesem Zeitpunkt sind die neuen Kurse freigeschaltet und eine Anmeldung kann direkt 
erfolgen. Das gedruckte Programmheft erscheint am Samstag, den 22.01.2022 mit dem 
Main-Echo. Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Situation stehen der VHS lei-
der einige Veranstaltungsräume nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Dies wird 
vermutlich dazu führen, dass bei einigen Kursen die Nachfrage größer sein wird als das 
Angebot. Wir bitten hier um Verständnis und hoffen darauf, dass sich im Laufe des kom-
menden Jahres die allgemeine Situation entspannt. Außerdem gilt in allen Volkshoch-
schulen in Bayern die „2G-Regel“. An den Veranstaltungen können nur Geimpfte oder 
Genesene teilnehmen. Vollständig Geimpfte (ab Tag 15) und genesene Personen sollten 
mit der Anmeldung ihren Impfnachweis bzw. Genesenen-Status in der VHS-Verwaltung 
persönlich vorzeigen. Ansonsten muss dieser spätestens in der 1. Kursstunde bei der Kurs-
leitung vorgezeigt werden. Im Rahmen dieser Möglichkeiten präsentiert die VHS ein viel-
fältiges Angebot. Das Programm ist im Internet auf der Homepage www.vhs-erlenbach.
de einzusehen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Anmeldezahlen empfiehlt die Volks-
hochschule allen Interessierten eine baldige Anmeldung, damit Sie auch möglichst Ihren 
gewünschten Kursplatz erhalten. Selbstverständlich ist auch eine persönliche Anmeldung 
in der VHS-Geschäftsstelle in der Bahnstraße möglich. In den Weihnachtsferien ist die 
Geschäftsstelle vom 23.12.21 – 09.01.2022 geschlossen.

Landratsamt Miltenberg
Online-Seminar zum Thema „Biografie-Klärung mit Pflegekindern 
im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter“
Der Pflegekinderdienst des Kreisjugendamtes Miltenberg veranstaltet in Kooperation mit 
der Stiftung zum Wohl des Pflegekindes am Samstag, 22. Januar 2022 von 10 bis 16:00 Uhr 
ein Online-Seminar für Pflegefamilien und alle im Pflegekinderwesen tätige Personen. 
Das Thema „Biografie-Klärung mit Pflegekindern im Kindes-, Jugend- und Erwachsenen-
alter“ wird präsentiert von Oliver Hardenberg, Dipl.-Psychologe und seit über 25 Jahren in 
der Pflegekinderhilfe tätig als Berater, Therapeut, Referent, Autor und selbst Pflegevater. 
In seinem Seminar wird Herr Hardenberg auf die Unterschiede der Biografie-Arbeit und 
Biografie-Klärung eingehen. Er wird auf typische Biografien von Pflegekindern erläutern 
und die dazugehörige alters- und kindgerechte Kommunikation mit dem Kind. Wie kön-
nen sich Pflegeeltern auf ein solches Biografie-Gespräch mit dem Pflegekind vorbereiten? 
Wie sollten sie sich verhalten, welche Möglichkeiten für ein in der Situation richtiges 
Verhalten gibt es? Wie entscheidend ist die Haltung der Pflegeeltern für ein Biografie-
Gespräch? Nachfragen und Beispiele der Teilnehmer*Innen sind erwünscht. Die Stiftung 
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zum Wohl des Pflegekindes besteht bereits seit 1992 und unterstützt auf vielfache Art 
und Weise Pflegekinder, Eltern und Fachkräfte. Sie setzt sich ein für das Wohlergehen 
von Pflegekindern und nimmt aktiv Einfluss auf Entwicklungen im Pflegekinderwesen. Die 
vielfältigen aktiven, begleitenden, unterstützenden und praktischen Hilfen der Stiftung 
werden wissenschaftlich begleitet, sind nachhaltig angelegt und erfahren ihre Wirkung 
durch eine kontinuierliche Praxis. Ebenso ist es ein Anliegen der Stiftung, ihre Erkennt-
nisse der Wissenschaft und Forschung, den Verbänden und der Politik zur Verfügung zu 
stellen und somit die Weiterentwicklung des Pflegekinderwesens zu forcieren. Die Stif-
tung besteht aus 13 aktiven Experten im Pflegekinderwesen (Vorstandsmitglieder und 
Kuratoriumsmitglieder) sowie sieben beratende Mitglieder. Der Referent ist Mitglied im 
Kuratorium der Stiftung zum Wohl des Pflegekindes und setzt sich seit 2019 ehrenamtlich 
und mit viel Engagement für die Stiftung ein.
Anmeldung unter: www.Stiftung-Pflegekind.de 
Stiftung zum Wohl des Pflegekindes
Lupinenweg 33, 37603 Holzminden, Tel.: 05531  5515
E-Mail: Konakt@Stiftung-Pflegekind.de
Fragen zum Seminar werden beantwortet vom Pflegekinderdienst des Jugendamtes:
Frau Alexandra Meister, Tel.: 06022 6200-681, E-Mail: alexandra.meister@lra-mil.de
Herr Christian Lieb, Tel.: 06022 6200-674, E-Mail: christian.lieb@lra-mil.de

Impfzentrum Miltenberg
Im Impfzentrum des Landkreises Miltenberg an der Helios-Klinik in der Breitendieler Stra-
ße werden ab 19. Dezember auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft. Die 
Registrierung erfolgt unter www.impfzentren.bayern, die anschließende Terminvereinba-
rung ist ausschließlich über die Servicenummer des Landratsamtes 09371/501 750 von 
Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr möglich. Das Land-
ratsamt bittet hierfür um Verständnis, da die Software des Bayerischen Freistaates noch 
keine Terminvereinbarung für die genannte Altersklasse zulässt. Für die Kinder und Ju-
gendlichen von 12 bis 18 Jahren erfolgt die Anmeldung wie gewohnt über www.impfzen-
tren.bayern sowie alternativ für Personen ohne Internetanschluss telefonisch unter der 
Servicenummer 09371/501 750. Während ausreichend Impfstoff vorhanden ist, um sämt-
liche Impftermine im Impfzentrum Miltenberg zu halten, können Wünsche nach einem 
bestimmten Impfstoff derzeit nicht berücksichtigt werden. Insbesondere mit Blick auf die 
aktuell große Zahl anstehender Auffrischimpfungen wird bei Impflingen unter 30 Jahren 
und Schwangeren nur der Impfstoff von BioNTech verabreicht und bei Impflingen ab 30 
Jahren das Vakzin von Moderna. Entsprechend der aktuellen Empfehlungen spricht sich 
die STIKO in der COVID-19-Impfempfehlung für Auffrischimpfungen mit einem der beiden 
mRNA-Impfstoffe ab 18 Jahren aus. Für Personen unter 30 Jahren empfiehlt sie hingegen 
lediglich den Einsatz von BioNTech. Das Landratsamt Miltenberg weist darauf hin, dass 
beide Impfstoffe vergleichbar gut sind und vor schwerem Krankheitsverlauf schützen.
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Pflichtumtausch von Führerscheinen
Das Landratsamt weist darauf hin, dass bis zum 19.01.2022 Führerscheine getauscht wer-
den müssen, die vor dem 01.01.1999 ausgestellt wurden und deren Inhaber im Zeitraum 
zwischen 1953 und 1958 geboren wurden. Weitere Jahrgänge folgen in jährlichen Abstän-
den. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 15.02.2019 den Umtausch von Führerscheinen 
beschlossen. Dieser vorgezogene gestaffelte Umtausch ist zur Umsetzung europäischer 
Vorgaben notwendig. Nach der sog. Dritten EU-Führerscheinrichtlinie sind bis zum  
19. Januar 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. 
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass alle in der EU noch im Umlauf befind-
lichen Führerscheine ein einheitliches Muster erhalten, das insbesondere aktuelle Anfor-
derungen an die Fälschungssicherheit erfüllt. Falls Bürgerinnen und Bürger den Stichtag 
für den Umtausch ihres Führerscheins verpassen, verlieren sie nicht ihre Fahrerlaubnis. 
Sie besitzen dann lediglich das ungültige Dokument „Führerschein“. Bei einer Verkehrs-
kontrolle stellt dies eine Ordnungswidrigkeit (aktuell: 10,00 €) dar. Auf der Homepage des 
Landratsamtes finden sich unter „Wirtschaft, Bauen & Verkehr/Verkehr/Führerschein“ 
weitere Informationen. Unter der dortigen Rubrik „Formulare“ stehen die erforder-
lichen Antragsformulare zum Download bereit sowie eine Übersicht über die jeweiligen 
Umtauschfristen. Falls es möglich ist, sollte noch eine Kopie des bisherigen Führerscheins 
beigelegt werden. Zu beachten sind außerdem die Angaben zu eventuell erforderlichen 
Sehhilfen und die besonderen Angaben zum Führerschein der Klasse T (Land- und Forst-
wirtschaft). Die vollständigen und ausgefüllten Antragsunterlagen (Antrag, Unterschrif-
tenblatt, biometrisches Passbild) sind auf dem Postweg an die Führerscheinstelle zu schi-
cken. Auf Grund des hohen Antragsaufkommens muss mit einer Bearbeitungsdauer von 
bis zu 4 Wochen gerechnet werden. Die Gebühr für den Pflichtumtausch beträgt 25,30 €.

Netzwerk Junge Familien
Amt für Ernährung - Netzwerk Junge Familien 
Online-Kurse im Januar 2022 für Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren
Schwangerschaft und Stillzeit
Ernährung in der Schwangerschaft 
Fr., 14.01.2022 - 18:00 – 19:30 Uhr -  Referentin: Frau Burger
Einführung der Beikost
Der erste Brei
Fr., 14.01.2022 - 09:00 – 10:30 Uhr -  Referentin: Frau Kunz
Anmeldung und weitere Infos unter: www.weiterbildung.bayern.de (Rubrik Ernährung 
und Bewegung, Amt Karlstadt filtern)
Vor der Veranstaltung erhalten Sie per E-Mail den Link zur Teilnahme am Online-Seminar.
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Keinen Almosenturm erhalten?
Bitte wenden Sie sich an den Bürgerservice im Rathaus, Frau Schumacher unter der Tel. 
619128. Die zuständigen Austräger beliefern Sie so schnell wie möglich. Bitte beachten 
Sie, dass die Zustellung des Almosenturms am Freitag erfolgt. 

Unter www.obernburg.de/amtsblatt finden Sie die aktuelle Ausgabe des Almosen-
turms zum Erscheinungstermin auch online! 
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ANNAHMESCHLUSS Almosenturm
Donnerstag, 13.01.2022, 18 Uhr. 
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